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Für das Witwengeld muß zu 2 und 3 hinzutreten :
die letzte Quittungskarte der Witwe und die Aufrechnungs⸗

beſcheinigung oder der Rentenanwartsbeſcheid ;
für die Waiſenrenten : die Geburtsurkunden der Waiſen und

für die Waiſenausſteuer die Angabe der Landesverſiche —

rungsanſtalt , von der die Waiſenrente feſtgeſetzt war .

Alle Beurkundungen und Beſcheinigungen werden unent —

geltlich ausgeſtellt . Auch von der Landesverſicherungsanſtalt ;
Baden ( Invaliden - und Hinterbliebenenverſicherung ) wurden unter

dem 1. Februar 1915 beſondere „ Grundſätze zur Durchführung
der Kriegsfürſorge “ herausgegeben .

b) Krankenverſicherung .

Die Verſicherung gegen Krankheit erliſcht mit der Beendigung
der verſicherungspflichtigen Tätigkeit , alſo auch bei der Ein —⸗

berufung zum Heeresdienſt . War jedoch der verſtorbene Kriegs —

teilnehmer bei ſeiner Krankenkaſſe weiter verſichert , oder ſtarb er in

den drei erſten Wochen nach ſeiner Einberufung , ſo haben die hinter —

bliebene Witwe , die Waiſen , der Vater , die Mutter oder die Ge —

ſchwiſter , die mit dem Verſtorbenen bis zum Heereseintritt in häus —

licher Gemeinſchaft gelebt haben , nach S§ 201 bis 204 R . V. O.
Anſpruch auf Sterbegeld in der Höhe des 20 —40fachen

Betrages des Grundlohnes ( durchſchnittlicher Tagesverdienſt der

betreffenden Arbeiterklaſſe ) mit der Beſtimmung , davon zunächſt

die Koſten des Begräbniſſes zu bezahlen , wenn ſolche für die

Hinterbliebenen entſtanden ſind. Der Überſchuß fällt den Hinter⸗
bliebenen zu . Dabei ſchließt der zuerſt genannte Anſpruchs —⸗

berechtigte den folgenden aus .

Die Anſprüche ſind unter Vorlage der ſtandesamtlichen
Sterbeurkunde bei der Krankenkaſſe geltend zu machen, deren

Mitglied der Verſtorbene war ( Orts - , Land⸗, Betriebs - , Innungs⸗

oder Erſatzkaſſe ). Die ſtandesamtliche Sterbeurkunde iſt

beizulegen. 8

Kriegswochenhilfe .

Eine beſondere Wohltat gewährt die Krankenkaſſe den

Wöchnerinnen . Dieſe Hilfe ſchließt ſich an die Beſtim⸗

mungen der R . V . O . an und wird zunächſt nur ſelbſtverſicherten

Frauen zugebilligt .
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Durch die Krankenkaſſen iſt die große Mehrzahl aller erwerbs⸗

tätigen Frauen unter 2500 / Jahreseinkommen geſetzlich
gegen Krankheit verſichert . Sie bekommen in Krankheitsfällen
freie ärztliche Behandlung , freie Medikamente und ein Kranken⸗

geld von ½ bis / ihres Tagelohnes . Dasſelbe erhalten auch
die Wöchnerinnen als Wochenhilfe mit entſprechender Erwei⸗

terung der Leiſtungen (§S 195 Abſ. 1 R. V. O. ) .
Bald nach Ausbruch des Krieges wurde durch eine B . V. vom

3. Dezember 1914 , ergänzt durch Verordnung vom 28 . Januar

und 23 . April 1915 , 1. März , 6. Juni und 6. Juli 1917 ,
eine beſondere Kriegswochenhilfe geſchaffen und zwar
im Rahmen der Krankenkaſſe als Wochenhilfe des Reichs ,
die eine Zugehörigkeit der Wöchnerinnen oder ihrer Ehemänner

zur Krankenverſicherung vorausſetzt , und als Wochenhilfe
des Lieferungsverbandes , die überall da zur Wirkung
kommt , wo die Reichswochenhilfe nicht eintreten kann , weil die

angegebene Vorausſetzung fehlt , z. B. im Kreis der minder⸗

bemittelten , unverſicherten Familien von kleinen Gewerbetreibenden ,
deren Ernährer im Felde ſteht .

Die Kriegswochenhilfe des Reichs kann auch eine

Kriegerwitwe erlangen , wenn ſie oder ihr Ehemann auf
Grund der R . V. O. verſichert war und wenn die dabei vor⸗

geſchriebenen Bedingungen erfüllt worden ſind, die Wochen -
hilfe des Lieferungsverbands , wenn ſie minderbemittelt

iſt ; dies wird immer der Fall ſein , wenn ſie Kriegsunterſtützung
empfängt . Wochenhilfe und Familienunterſtützung können alſo
nebeneinander bewilligt werden . Ebenſo kann die Mutter

eines unehelichen Kriegerkindes dieſer Kriegsfürſorge
teilhaftig werden ( B. V. vom 23 . April 1915 ) , vorausgeſetzt , daß

ſie im letzten Jahr mindeſtens 6 Monate auf Grund der R . V. O.
bei einer Krankenkaſſe verſichert war , oder wenn das Kind Reichs⸗
familienunterſtützung erhält . Auch auf die Geburt unehelicher
Kinder von Kapitulanten iſt die Wochenhilfe durch B . V. vom

1. März 1917 ausgedehnt worden ) .
Als Wochenhilfe wird gewährt :

J. Ein einmaliger Beitrag zu den Koſten der Entbindung ,
in der Höhe von 25 / ,

) Die Wochenhilfe erhalten ferner Wöchnerinnen , die vor der

Niederkunft ſechs Monate im vaterländiſchen Hilfsdienſt beſchäftigt waren ;
dieſe Wochenhilfe iſt auch für das uneheliche Kind zu gewähren .
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eine Beihilfe bis zu 10 % für Hebammendienſte und

ärztliche Behandlung , falls eine ſolche nötig war ,

3. ein Wochengeld von 1 . 50 / täglich für 8 Wochen ,

von denen mindeſtens 6 in die Zeit nach der Ent⸗

bindung fallen müſſenk ) und

4. ein Stillgeld von täglich 50 von der Geburt an

für die Dauer von 12 Wochen , ſofern die Mutter

das Kind ſelbſt ſtillt .

Den Antrag auf Wochenhilfe hat die Wöchnerin bei der

zuſtändigen Krankenkaſſe zu ſtellen oder bei der Gemeinde , aus

deren Kaſſe ſie Kriegsunterſtützung bezieht . Die Bewilligung
und Auszahlung erfolgt bei Kaſſenmitgliedern oder Mitglieder —
frauen durch die Krankenkaſſen , ſonſt durch die Kriegsunter —
ſtützungskommiſſionen des Lieferungsverbandes .

Die Reichswochenhilfe hat ſich als beſondere Kriegswohl —
fahrtspflege ſehr bewährt , und es iſt zu wünſchen , daß ſie auch

nach dem Kriege im Intereſſe einer geſunden Bevölkerungspolitik

beibehalten wird .

c) Die Angeſtelltenverſicherung , Privatverſicherung .

Die Witwe und die ehelichen Kinder unter 18 Jahren eines

nach dem Reichsgeſetz vom 20 . Dezember 1911 verſicherten
Privatbeamten , der im Kriege gefallen oder an den Folgen
einer Kriegsbeſchädigung geſtorben iſt , haben Anſpruch auf

Rentenbezug ! ) .

— Als Hinterbliebenenrenten kommen dabei in Betracht :

a) Witwenrente , ohne Rückſicht auf die Erwerbs⸗

fähigkeit ,
b) Waiſenrenten , auch an uneheliche Waiſen weib —

licher Verſicherter .

Nach § 396 des Verſicherungsgeſetzes iſt dieſer Rentenbezug
an die Erfüllung einer Wartezeit geknüpft , die mindeſtens 60

Beitragsmonate beträgt ; die im Heeresdienſt verbrachten Monate

*) Die Erhöhung des Wochengeldes von 1 /ä ( dem früheren Satz )

auf 1. 50 % wurde erſt durch eine Bekanntmachung des Reichskanzlers
vom 6. Juni 1917 ( R. G. Bl . S. 474 ) verfügt .

) Drurch B. V. iſt vor kurzem die Erhöhung der bisherigen Gehalts⸗

grenze von 5000 / auf 7000 / verfügt worden .
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